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Ausgedruckt am 13.10.1992 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Marken
schutzgesetz geändert wird (Markenschutzge

setz-Novelle 1992) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Markenschutzgesetz 1970, BGBl. Nr. 260, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 418/1992 (Patent- und Markengebühren-No
velle 1992), wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 1 Z 2 lautet: 
,,2. ausschließlich Angaben in Worten oder 

Bildern über Ort, Zeit oder Art der Herstel
lung, über die Beschaffenheit, über die 
Bestimmung, über Preis-,' Mengen- oder 
Gewichtsverhältnisse der Ware oder über Ort, 
Zeit oder Art der Erbringung, über die 
Beschaffenheit, über die Bestimmung, über 
Preisverhältnisse oder Umfang der Dienstlei
stung enthalten;" 

2. § 9 lautet: 

, ,§  9. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann, wenn dies zur leichteren 
Feststellung der Herkunft von Waren einer 
bestimmten Gattung wegen ihrer Beschaffenheit, 
insbesondere Gefährlichkeit, oder aus volkswirt
schaftlichen Gründen geboten ist, anordnen, daß 
derartige Waren nur in Verkehr gesetzt werden 
dürfen, wenn sie mit einer eingetragenen Marke in 
einer durch die Verordnung zu bezejchnenden 
Weise versehen sind." 

3. § 10 wird folgender § 10 a angefügt: 

, ,§  10 a. (1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber 
nicht das Recht, einem Dritteri zu verbieten, die 
Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser 
Marke von ihrem Inhaber oder mit seiner, 
Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht 
worden sind. 

(2) Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn 
berechtigte Gründe es rechtfertigen, daß der 
Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren 
widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der 

Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder 
verschlechtert ist." 

4. § 16 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Marke muß beim Patentamt zur 
Registrierung schriftlich angemeldet werden. Sofern 
sie nicht bloß aus Zahlen, Buchstaben oder Worten 
ohne bildmäßige Ausgestaltung besteht und hiefür 
keine bestimmte Schriftform beansprucht wird, ist 
eine Darstellung der Marke zu überreichen. Die 
Zahl der vorzulegenden Markendarstellungen, ihre 
Beschaffenheit lind Abmessungen werden durch 
Verordnung festgesetzt." . 

5. § 17 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Marke ist nach ihrer Registrierung zu 
veröffen tlichen." 

6. § 1 8  Abs. 1 lautet: 

,,(1). Für die Anmeldung einer Marke sind eine 
Anmeldegebühr von 950 S, darin enthalten eine 
Recherchengebühr (§ 21) in Höhe von 400 S und 
eine Klassengebühr zu zahlen. Die Klassengebühr 
beträgt 220 S, sofern das Verzeichnis der Waren 
und Dienstleistungen nicht mehr, als drei Klassen 
umfaßt; für jede weitere Klasse erhöht sie sich um je 
290 S." 

7. § 22 Abs. 2 letzter Satz entfällt .. 

8. § 22 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Anträge unterliegen der Zahlung einer 
Gebühr, deren jeweilige Höhe durch Verordnung 
des Präsidenten des Österreichischen Patentamtes 
festzusetzen ist. Bei der Festsetzung des einzelnen 
Gebührensatzes ist der für die Tätigkeit erforderli
che Arbeits- und Sachaufwand zu berücksichtigen." 

9. § 26 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Schutz besteht nur, wenn der Bundesmi
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten der 
Ausstellung die Begünstigung des Prioritätsschutzes 
für die Marken, die zur Kennzeichnung von dort 
zur Schau gestellten Waren gebraucht werden, 
zuerkannt hat." 

669 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 11

www.parlament.gv.at



2 669 der Beilagen 

1 0. § 28 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Rechtsstreitigkeiten über Rechte an Marken 
sowie die Verfahren auf Löschung (§§ 30 bis 33 c) 
und auf Übertragung (§ 30 a) sind auf Antrag im 
Markenregister anzumerken (Streitanmerkung)." 

1 1 . § 30 erhält die Bezeichnung § 30 Abs. 1 .  

12. § 30 werden folgende Abs. 2 und 3 angefügt: 
,,(2) Der Antrag ist innerhalb eines Zeitraumes 

von fünf Jahren ab Kenntnis von der Benutzung der 
jüngeren eingetragenen Marke zu stellen. Dies gilt 
nur für die Waren oder Dienstleistungen, für die die 
jüngere Marke benutzt worden ist, und auch nur 
dann, wenn die Anmeldung der jüngeren Marke 
nicht bösgläubig vorgenommen worden ist. 

(3) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den 
Beginn der Schutzdauer (§ 1 9  Abs. 1 )  zurück." 

1 3. § 30 a erhält die Bezeichnung § 30 a Abs. 1 .  

1 4. § 3 0  a wird folgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den 
Beginn der Schutzdauer (§ 1 9  Abs. 1) zurück." 

1 5. § 31 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den 
Beginn der Schutzdauer (§ 1 9  Abs. 1) zurück." 

1 6. § 32 erhält die Bezeichnung § 32 Abs. 1 .  

1 7. § 32. wird folgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den 
Beginn der Schutzdauer (§ 1 9  Abs. 1 )  zurück." 

1 8. § 33 erhält die Bezeichnung § 33 Abs. 1 .  

1 9. § 33 wird folgender Abs. 2 angefügt: 
,,(2) Wird die Marke deshalb gelöscht, weil sie 

nicht hätte registriert werden dürfen, wirkt das 
Löschurigserkenntnis auf den Beginn der Schutz
dauer (§ 1 9  Abs. 1) zurück." 

20. § 33 a Abs: 3 lautet: 

,,(3) Auf einen Markengebrauch, der erst 
aufgenommen wurde, nachdem 

a) sich der Markeninhaber oder ein Lizenzneh
mer gegenüber dem Antragsteller auf das 
Markenrecht berufen hatte oder 

b) der Antragsteller den Markeninhaber oder 
einen Lizenznehmer auf den Nichtgebrauch 
hingewiesen hatte, 

. 

kann sich der Markeni'nhaber jedoch nicht berufen, 
sofern der Löschungsantrag innerhalb von drei 
Monaten, nachdem es erstmals zu einer der unter 
lit. a oder b erwähnten Handlungen gekommen 
war, überreicht wurde." 

21. § 33 a wird folgender Abs. 6 angefügt: 
,,(6) Das Löschungserkenntnis wirkt fünf Jahre, 

gerechnet vom Tag der AntragsteIlung an, zurück, 
jedoch höchstens bis zum Ablauf des fünften Jahres 
der Schutzdauer." 

22. § 33 a werden folgende §§ 33 b und 33 c 
angefügt: 

,,§ 33 h. ( 1 )  Jedermann kann die Löschung einer 
Marke begehren, wenn sie nach,dem Zeitpunkt ihrer 
Eintragung infolge des Verhaltens oder der 
Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Ver
kehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware 
oder Dienstleistu'ng, für die sie eingetragen ist, 
geworden ist. 

(2) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den 
Zeitpunkt zurück, für den die abgeschlossene 
Entwicklung der Marke zur gebräuchlichen Be
zeichnung (Freizeichen) nachgewiesen wurde." 

,,§ 33 c. ( 1 )  Jedermann kann die Löschung einer 
Marke begehren, wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer 
Eintragung infolge ihrer Benutzung durch den 
Inhaber oder mit seiner Zustimmung für Waren 
oder Dienstleistungen, für die sie ,eingetragen ist, 
geeignet ist, das Publikum insbesondere über die 
Art, die Beschaffenheit oder die geographische 
Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen 
irrezuführen. 

(2) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den 
Zeitpunkt zurück, für den die irreführende 
Benutzung der Marke nachgewiesen wurde." 

23. § 34 entfällt. 

. 24. § 37 lautet: 

,,§ 3 7. Über Anträge auf Löschung einer regi
strierten Marke (§§ 30 bis 33 c) und über Anträge 
auf Übertragung (§ 30 a) entscheidet die Nichtig
keitsabteilung." 

25. § 42 Abs. 1 lautet: 

,,(1 )  Im übrigen sind, soweit im folgenden nichts 
anderes bestimmt ist, auf das Verfahren die §§ 52 bis 
56, 57 b, 58 a, 58 b, 64, 66 bis 73, 79, 82 bis 86, 1 12 
bis 126, 127 Abs. 1 ,  2, 4 und 5, § 128 erster Satz, 
§§ 129 bis 133 Abs. 2, §§ 1 34, 1 35, 1 37 bis 1 45, 1 69 
sowie 1 72 a Abs. 1 des Patentgesetzes 1 970, BGBI. 
Nr. 259, in der jeweils geltenden Fassung sinnge
mäß anzuwenden; die im § 132 Abs. 1 lit. b des 
Patentgesetzes 1970 vorgesehene Verfahrensgebühr 
entspricht der Anmeldegebühr (§ 1 8  Abs. 1 )." 

26. § 60 Abs. 1 lautet: 

,,§ 60. (1)  Marken von ,Unternehmen, die ihren 
Sitz im Ausland haben, genießen den Schutz dieses 
Bundesgesetzes nur, wenn und solange Marken von 
Unternehmen, die ihren Sitz im Inland haben, in 
dem betreffenden ausländischen Staat nach· dessen 
Recht den gleichen Schutz· wie Marken von 
Unternehmen mit dem Sitz in dem ausländischen 
Staat genießen und die Gewährung gleichen 
Schutzes durch zwischenstaatliche Vereinbarungen 
oder durch eine vom Bundesminister für wirtschaft
liche Angelegenheiten im Bundesgesetzblatt zu 
verlautbarende Kundmachung festgestellt ist." 
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669 der Beilagen 3 

27. § 62 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Auf die Verbandsmarken finden die 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes entsprechende 
Anwendung, soweit nicht in den §§ 63 bis 68 etw�s 
anderes bestimmt ist. Insbesondere' treten auch die 
im § 4 Abs. 2 und § 31 dieses Bundesgesetzes und im 
§ 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb 1 984, BGBI. Nr. 448, in der jeweils 
geltenden Fassung zugunste�, nichtreg.istrierter 
Zeichen vorgesehenen RechtswIrkungen em, wenn 
ein Zeicheri in den beteiligten Verkehrs kreisen als 
Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen der -
Mitglieder eines Verbandes gilt." 

28. § 70 Abs. 1 lautet: 

,,(1 )  Durch Verordnung können Druckkos�en
beiträge sowie besondere Gebühren für �mthche 
Ausfertigungen, Veröffentlichungen, Bestätigungen 
und Beglaubigungen sowie für Registerauszüge 
festgesetzt werden. Bei der Festsetzung .des 
einzelnen Gebührensatzes, der 1 200 S nIcht 
übersteigen darf, ist der für die amtliche Tätigkeit 
erforderliche Arbeits- und Sachaufwand zu berück
sichtigen. Soweit die Höhe der Gebühren. von der 
Zahl der Seiten oder Blätter abhängt, 1st § 1 66 
AIJS. 1 0  des Patentgesetzes 1 970, BGBI. Nr. 259, in 
der jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwen
den." 

29. § 71 lautet: 

,,§ 71. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

1 .  hinsichtlich der §§ 1 0, 10 a, 12 bis 1 4, 23 und 
57 der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten und der Bundesminister für 
Justiz, . .  2. hinsichtlich des § 6 Abs. 2 der BundesminIster 
für wirtschaftliche Angelegenheiten im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für 
auswärtige Angelegenheiten, 

3. hinsichtlich der §§ 51 bis 56 und des § 67 der 
Bundesminister für Justiz, 

4. hinsichtlich des § 70 Abs. 1 der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten im' Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen, . 

5. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten." 

30. § 72 erhält die Bezeichnung § 72 Abs. 1 .  
31. § 72 wird folgender Abs. 2 angefügt: 
,,(2) § 4 Abs. 1 Z 2, §§ 9, 1 0  a, 1 6  Abs. 2, § 1 7  

Abs. 4, § §  1 8, 22 Abs. 3, §§ 26, 28 Abs. 2, §§ 30, 30 a, 
31 Abs. 3, §§ 32, 33, 33 a Abs. 3 und 6, §§ 33 b, 33 c, 
37, 42, 60 Abs. 1, § 62 Abs. 3, §§ 70, 71 und 72 
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr . . .  . /1 992 treten gleichzeitig mit dem Abkom-
men über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
BGBI. Nr ... ./1 992, in Kraft." 

2 

669 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 11

www.parlament.gv.at



4 669 der Beilagen 

VORBLATT 

Problem: 

Anpassung des geltenden Markenschutzgesetzes im Hinblick auf die im relevanten Acquis des 
EWR-Abkommens befindliche "Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1 988 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften über Marken" bis zum 1. Jänner 1 -993 (unter der Voraussetzung des Inkrafttretens des 
EWR-Abkommens mit diesem Datum). 

Anpassung der Bezeichnung der zuständigen Bundesminister. 

Problemlösung : 

Die zwingend vorgesehenen Regelungen der Richtlinie, vor allem im Bereich der Löschul).gstatbe
stände, werden unter weitestmöglicher Beibehaltung des geltenden Markenrechts transformiert. 

Die Bezeichnungen der zuständigen Bundesminister werden in Entsprechung zum Bundesministerien
gesetz 1986 richtiggestellt. 

Alternativen: 

Keine. 

EG-Konformität: 

Der Entwurf trägt den Erfordernissen der entsprechenden EG-Richtlinie im notwendigen Rahmen 
vollinhaltlich Rechnung. Entsprechende Regelungen hinsichtlich des Problemkreises "Gemeinschafts
marke" wurden wegen der noch ausstehenden abschließenden Behandlung durch die EG ausgeklammert. 

Kosten: 

Zur Abschätzung der kostenmäßigen Auswirkungen auf den Bundeshaushalt ist festzuhalten, daß die 
Einführung neuer Löschungstatbestände sowie die damit verbundene, weit über den Rahmen eines reinen 
Registerverfahrens hinausgehende Beweisaufnahme zu einer erheblichen Mehrbelastung der Nichtigkeits-
abteilung des ÖsterreichischenPatentamtes führen wird. . 

Für die Durchführung dieses Gesetzes sind daher auf Grund der neuen Löschungstatbestände 
zusätzliche Planstellen für mindestens zwei rechtskundige Beamte (Verwendungsgruppe A) sowie für eine 
Schreibkraft (Verwendungsgruppe d )  erforderlich, ebenso ein gewisser Sachaufwand. 
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Erläuterungen 

1. Allgemeiner Teil 2. Besonderer Teil 

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses 
Gesetzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG. Zu Z 1: 

Der Abschluß des EWR-Abkommens bedingt die 
Novellierung des geltenden Markenschutzgesetzes 
im Hinblick auf die im relevanten Acquis befindliche 
"Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften über 
Marken" (ABI. L 40 /1989; Anhang XVII "Geisti
ges Eigentum" des EWR-Abkommens, 389 L0104) 
bis zum 1.· Jänner 199 3 (unter der Voraussetzung 
des Inkrafttretens des EWR mit 1. Jänner 1993). 

Eine spezielle Übergangsfrist bzw. Verlängerung 
der für die EG-Staaten geltenden Frist zur Erfüllung 
ist hinsichtlich der gegenständlichen Richtlinie nicht 
vereinbart worden. Ausgangspunkt der Überlegun
gen ist, den Regelungen der Richtlinie zunächst 
unter weitestmöglicher Beibehaltung des geltenden 
Markenrechts nur im absolut notwendigen Umfang 
Rechnung zu tragen und erforderliche Anpassungen 
vorzunehmen (Kleine Markenrechtsreform). 

Die für das Patentamt geplanten Organisations
veränderungen (Teilrechtsfähigkeit) werden auf 
Service- und Informationsleistungen auch im 
Markenbereich Auswirkungen haben. Die Rechts
grundlage hiefür wurde durch die Rezeption der 
einschlägigen Bestimmungen des Patentgesetzes, 
das auch die zentralen Organisationsvorschriften 
für die mit dem gewerblichen Rechtsschutz betraute 
Behörde (Patentamt) enthält, geschaffen. 

Dies ist nicht als Widerspruch zu der geäußerten 
Absicht, sich bei der Markenschutzgesetz-Novelle 
auf die Umsetzung der unumgänglich notwendigen 
Bestimmungen der EG-Richtlinie zu beschränken, 
zu sehen, sondern vielmehr als Ergänzung organisa
torischer Natur, ist doch trotz der "Kleinheit" der 
Novelle, . bezogen auf die Anzahl der betroffenen 
Paragraphen, mit einer spürbaren Belastung in 
personeller Hinsicht zu rechnep., sodaß alle 
Möglichkeiten der Rationalisierung ausgeschöpft 
werden müssen, um mit dem prognostizierten 
Mehrbedarf an Personal auch tatsächlich das 
Auslangen finden zu können. 

Art. 3 Abs. 1 lit. c der Richtlinie nennt als 
Eintragungshindernis bzw. Ungültigkeitsgrund die 
Deskriptivität von Zeichen oder Angaben. 

Derzeit stellt § 4 Abs. 1 Z 2 MSchG lediglich auf 
Wortmarken ab. Der Anwendungsbereich dieser 
Norm wird durch die neuaufgenommene Wortfolge 
" . . . Angaben in Worten oder Bildern . . .  " auch auf 
deskriptive Bildmarken bzw. Wortbildmarken er
weitert. 

Zu Z2: 

Die Bezeichnung des zuständigen Bundesmini
sters ist auf den neuesteh Stand gebracht. 

Zu Z3: 

Der neue § 10 a trägt Art. 7 der Richtlinie, 
"Erschöpfung des Rechtes aus der Marke" 
Rechnung. 

Bei Behandlung dieses Prinzips ist der Geltungs
bereich des EWR-Abkoromens zu berücksichtigen. 
Die normative Regelung lediglich des Grundsatzes 
der regionalen Erschöpfung im EWR-Bereich (siehe 
auch Problemstellung in den Erläuterungen, Allge
meiner Teil) beläßt die Lösung der Frage nach der 
Geltung des Prinzips der internationalen (globalen) 
Erschöpfung einer Regelung durch die Rechtspra
XIS. 

Zu Z4 und 5: 

Der Wegfall des Erfordernisses der Vorlage eines 
Druckstockes berücksichtigt die geänderten techni
schen Möglichkeiten bei der Veröffentlichung. 

Zu Z 6, 7 und 8: 

Die Beschränkung des Zeitraumes, für den 
Auskünfte beantragt werden können, auf sechs 
Jahre entfällt. 
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6 669 der Beilagen 

Die im Rahmen der Service- und Informationslei
stungen de.s Östetreichischen Patentamtes (siehe 
Rezipierung des § 57 b PatG, Z 24) angebotene 
Ähnlichkeitsrecherche soll hinsichtlich der Festset
zung der hiefür zu entrichtenden Gebühren den 
wirtschaftlichen Gegebenheiten möglichst rasch 
angepaßt werden können, sodaß der Präsident des 
Österreichischen Patentamtes ermächtigt wird, 
diese Gebühren im Verordnungsweg festzusetzen. 

Zu Z9: 

Die Bezeichnung des zuständigen Bundesmini
sters ist auf den neu esten Stand gebracht. 

Zu Z 10: 

Der Verweis berücksichtigt die Einführung neuer 
Löschungstatbestände. 

Zu Z 11 und 12: 

Der neue § 30 Abs. 2 eInspricht Art. 9 Abs. 1 der 
Richtlinie, der eine Verwirkung der Klagsmöglich
keit auf Löschung innerhalb einer Frist von fünf 
Jahren ab Kenntnis von der Benutzung der jüngeren 
Marke vorsieht. Infolge des grundlegenden Prinzips 
des Vorranges des älteren Rechtes kann sich der 
Inhaber der jüngeren eingetragenen Marke der 
Benutzung dieses älteren Rechtes nicht widersetzen , 
obwohl dieses Recht gegenüber der jüngeren Marke 
nicht mehr geltend gemacht werden kann. 

Die Regelung über den Wifkungszeitpunkt des 
Löschungserkenntnisses wurde aus Gründen besse
rer Übersichtlichkeit in den Tatbestandsparagra
phen aufgenommen. 

Zu Z 13 bis 19: 

Die Regelungen über den Wirkungszeitpunkt der 
Löschungserkenntnisse wurden aus Gründen besse
rer Übersichtlichkeit in die entsprechenden Tatbe
standsparagraphen aufgenommen. 

Zu Z 20 und 21: 

Die Verlängerung der Frist entspricht Art. 12 
Abs. 1 der Richtlinie. 

Die Regelung über den Wirkungszeitpunkt des 
Löschungserkenntnisses wurde übernommen. 

Zu Z 22: 

Mit den §§ 33 b und 33 c ist dem Erfordernis der 
Einführung der Löschungstatbestände des Art. 12 
Abs.2 der Richtlinie Rechnung getragen. 

In den Fällen der §§ 33 b und 33 c wirkt das 
Löschungserkenntnis auf den in der Entscheidung 
festzustellenden Zeitpunkt zurück, für den die 
abgeschlossene Entwicklung zum Freizeichen bzw. 
die irreführende Benutzung der Marke nachgewie
sen wurde. 

Zu Z 23: 

§ 34 entfällt auf Grund der Übernahme der 
entsprechenden Regelungen in die Tatbestandspa
ragraphen. 

Zu Z 24: 

Der Kompetenzbereich der Nichtigkeitsabteilung 
ist um die neu eingeführten Tatbestände erweitert. 

Zu Z 25: 

Die Regelungen hinsichtlich der Service- und 
Informationsleistungen sowie einer möglichen Teil
rechtsfähigkeit des Österreichischen Patentamtes 
wurden durch Aufnahme der §§ 57 b, 58 a und 58 b 
PatG in den § 42 Abs. 1 MSchG rezipiert. 

Zu Z 26: 

Die Bezeichnung des zuständigen Bundesmini
sters ist auf den neuesten Stand gebracht. 

Zu Z 2 7: 

Die Zitierung des UWG ist aktualisiert. 

Zu Z 28: 

Die unrichtige Zitierung des Patentgesetzes 1970 
ist richtiggestellt. 

Zu Z 29: 

Die Vollzugsklausel berücksichtigt die Einfüh
rung des § 10 a. Die Bezeichnung der zuständigen 
Bundesminister ist auf den neuesten Stand gebracht. 

Zu Z 30 und 31: 

Das Inkrafttreten ist mit dem Inkrafttreten des 
EWR-Abkommens gekoppelt. 
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Textgegenüberstellung 

§ 4. (1) Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die . . .  
2. bloß aus Worten bestehen, die ausschließlich Angaben über Ort, Zeitoder 

Art der Herstellung, über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über 
Preis-, Mengenc oder Gewichtsverhältnisse der Ware oder über Ort, Zeit 
oder An der Erbringung, über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, 
über Preisverhältnisse oder Umfang der Dienstleistung enthalten; 

§ 9. Dc;r Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie kann, wenn dies 
zur leichteren Feststellung der Herkunft von Waren einer bestimmten Gattung 
wegen ihrer Beschaffenheit, insbesondere Gefährlichkeit, oder aus volkswirt
schaftlichen Gründen geboten ist, anordnen, daß derartige Waren nur in Verkehr 
gesetzt werden dürfen, wenn sie mit einer eingetragenen Marke in einer durch die 
Verordnung zu bezeichnenden Weise versehen sind. 

§ 16. (2) Die Marke muß beim Patentamt zur Registrierung schriftlich 
angemeldet werden. Sofern sie nicht bloß aus Zahlen, Buchstaben oder Worten 
ohne bildmäßige Ausgestaltung besteht und hiefür keine besondere Schriftform 
beansprucht wird, sind eine Darstellung der Marke und ein Druckstock zu 
überreichen. Die Zahl der vorzulegenden Markendarstellungen, ihre Beschaffen
heit und Abmessungen sowie die Beschaffenheit und die Abmessungen des 
Druckstockes werden durch Verordnung festgesetzt. 

§ 17. (4) Die Marke ist nach ihrer Registrierung zu veröffentlichen. Der dazu 
gegebenenfalls benützte Druckstock (§ 16 Abs. 2) ist dem Markeninhaber 
zurückzustellen. 

§ 18. (1) Für die Anmeldung einer Marke sind eine Anmeldegebühr von 950 S 
und eine Klassengebühr zu zahlen. Die Klassengebühr beträgt 220 S, sofern das 

§ 4. (1) Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die . . .  
2. ausschließlich Angaben in Worten oder Bildern über Ort, Zeit oder An der 

Herstellung, über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über Preis-, 
Mengen- oder Gewichtsverhältnisse der Ware oder über Ort, Zeit oder Art 
der Erbringung, über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über 
Preisverhältnisse oder Umfang der Dienstleistung enthalten; 

§ 9. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann, wenn dies 
zur leichteren Feststellung der Herkunft von Waren einer bestimmten Gattung 
wegen ihrer Beschaffenheit, insbesondere Gefährlichkeit, oder aus volkswirt
schaftlichen Gründen geboten ist, anordnen, daß derartige Waren nur in Verkehr 
gesetzt werden dürfen, wenn sie mit einer eingetragenen Marke in einer durch die 
Verordnung zu bezeichnenden Weise versehen sind. 

§ 10 a. (1) Die Marke gewährt }hrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu  
verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihrem 
Inhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht worden 
sind. 

(2) Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, 
daß der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere 
wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder 
verschlechtert ist. 

§ 16. (2) Die Marke muß beim Patentamt zur Registrierung schriftlich 
angemeldet werden. Sofern sie nicht bloß aus Zahlen, Buchstaben oder Worten 
ohne bildmäßige Ausgestaltung besteht und hiefür keine bestimmte Schriftform 
beansprucht wird, ist eine Darstellung der Marke zu überreichen. Die Zahl der 
vorzulegenden Markendarstellungen, ihre Beschaffenheit und Abmessungen 
werden durch Verordnung festgesetzt. 

§ 17. (4) Die Marke ist nach ihrer Registrierung zu veröffentlichen. 

§ 18. (1) Für die Anmeldung einer Marke sind eine Anmeldegebühr von 950 S, 
darin enthalten eine Recherchengebühr ( §  21) in Höhe von 400 S und eine 
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Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nicht mehr als drei Klassen umfaßt; 
für jede weitere Klasse erhöht sie sich um je 290 S. 

§ 22. (2) Auf Antrag können Auskünfte gemäß Abs. 1 einmalig oder laufend, 
und zwar für jedes halbe Jahr, für jedes Jahr oder für alle zwei Jahre beantragt 
werden. Laufende Mitteilungen werden jeweils im Jänner, halbjährlich auch im 
Juli versendet. Der Zeitraum, für den Auskünfte beantragt werden, darf sechs 
Jahre nicht übersteigen. 

§ 22. (3) Mit dem Antrag sind pro Zeichen für jede in den beantragten 
Zeitraum fallende Auskunft zwei Fünftel der Anmeldegebühr, für eine einmalige 
Auskunft drei Fünftel der Anmeldegebühr zu zahlen. 

§ 26. (1) Der Schutz besteht nur, wenn der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie der Ausstellung die Begünstigung des Prioritätsschutzes 
für die Marken, die zur Kennzeichnung von dort zur Schau gestellten Waren 
gebraucht werden, zuerkannt hat. 

§ 28. (2) Rechtsstreitigkeiten über Rechte an Marken sowie die Verfahren auf 
Löschung (§§ 30 bis 33 a) und auf Übertragung (§ 30 a )  sind auf Antrag im 
Markenregister anzumerken (Streitanmerkung ). 

§ 30. Der Antrag auf Löschung einer Marke kann vom Inhaber einer für 
dieselben oder für gleichartige Waren oder Dienstleistungen früher angemelde
ten, noch zu Recht bestehenden Marke gestellt werden, wenn beide Marken 
gleich oder ähnlich (§ 14) sind. 

§ 30 a. Wer im Ausland durch Registrierung oder Gebrauch Rechte an einem 
Zeichen erworben hat, kann begehren, daß eine gleiche oder ähnliche (§ 1 4), für 
dieselben oder für gleichartige Waren oder Dienstleistungen später angemeldete 
Marke gelöscht oder ihm übertragen wird, wenn deren Inhaber zur Wahrung der 

. 
I 

E n t w u r f  

Klassengebühr zu zahlen. Die Klassengebühr beträgt 220 S, sofern das 
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nicht mehr als drei Klassen umfaßt; 
für jede weitere Klasse erhöht sie sich um je 290 S. 

§ 22. (2) Auf Antrag können Auskünfte gemäß Abs. 1 einmalig oder laufend, 
und zwar für jedes halbe Jahr , für jedes Jahr oder für alle zwei Jahre beantragt 
werden. Laufende Mitteilungen werden jeweils im Jänner, halbjährlich auch im 
Juli versendet. 

§ 22 (3) Die Anträge unterliegen der Zahlung einer Gebühr, deren jeweilige Höhe 
durch Verordnung des Präsidenten des Österreichischen Patentamtes festzusetzen 
ist. Bei der Festsetzung des einzelnen Gebührensatzes ist der für die 1ätigkeit 
erforderliche Arbeits- und Sachaufwand zu berücksichtigen. 

§ 26. (1) Der Schutz besteht nur, wenn der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten der Ausstellung die Begünstigung des Prioritätsschutzes für die 
Marken, die zur Kennzeichnung von dort zur Schau gestellten Waren gebraucht 
werden, zuerkannt hat. 

§ 28. (2) Rechtsstreitigkeiten über Rechte an Marken sowie die Verfahren auf 
Löschung (§§ 30 bis 33 c) und auf Übert;agung (§ 30 a) sind auf Antrag im 
Markenregister anzumerken (Streitanmerkung). 

§ 30. (1) Der Antrag auf Löschung einer Marke kann vom Inhaber einer für 
dieselben oder für gleichartige Waren oder Dienstleistungen früher angemelde
ten, noch zu Recht bestehenden Marke gestellt werden, wenn beide Marken 
gleich oder ähnlich (§ 14) sind. 

(2) Der Antrag ist innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Kenntnis von 
der Benutzung der jüngeren eingetragenen Marke zu stellen. Dies gilt nur für die 
Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke benutzt worden ist, und 
auch nur dann, wenn die Anmeldung der jüngeren Marke nicht bösgläubig 
vorgenommen worden ist. 

(3) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den Beginn der Schutzdauer (§ 19 
Abs. 1) zurück. ' 

§ 30 a. (1) Wer im Ausland durch Registrierung oder Gebrauch Rechte an 
einem Zeichen erworben hat, kann begehren, daß eine gleiche oder ähnliche 
(§ 1 4) ,  für dieselben oder für gleichartige Waren oder Dienstleistungen später 
angemeldete Marke gelöscht oder ihm übertragen wird, wenn deren Inhaber zur 
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geschäftlichen Interessen des Antragstellers verpflichtet ist oder war und die 
Marke ohne dessen Zustimmung und ohne tauglichen Rechtfertigungsgrund 
registrieren ließ. 

§ 32. Ein Unternehmer kann die 'Löschung einer Marke begehren, wenn sein 
Name, seine Firma oder die besondere Bezeichnung seines Unternehmens oder 
eine diesen Bezeichnungen ähnliche Bezeichnung (§ 1 4) ohne seine Zustimmung 
als Marke oder als Bestandteil einer Marke registriert worden ist (§ 1 2) und wenn 
die Verwendung der Marke geeignet wäre, im geschäftlichen Verkehr die Gefahr 
von Verwechslungen mit einem der vorerwähnten Unternehmens kennzeichen des 
Antragstellers hervorzurufen. 

§ 33. Aus einem von Amts wegen wahrzunehmenden Grund kann die Löschung 
einer Marke von jedermann begehrt werden. 

§ 33 a. (3) Auf einen Markengebrauch, der erst aufgenommen wurde, nachdem 
a) sich der Markeninhaber oder ein Lizenznehmer gegenüber dem 

Antragsteller auf das Markenrecht berufen hatte oder 
b) der Antragsteller den Markeninhaber oder einen Lizenznehmer auf den 

Nichtgebrauch hingewiesen hatte, 
. 

kann sich der Markeninhaber jedoch nicht betufen, sofern der Löschungsantrag 
innerhalb von zwei Monaten, nachdem es erstmals zu einer der unter lit. a oder b 
erwähnten Handlungen gekommen war, überreicht wurde. 

E n t w u r f  

Wahrung der geschaftlichen Interessen des Antragstellers verpflichtet ist oder war 
und die Marke ohne dessen Zustimmung und ohne tauglichen Rechtfertigungs
grund registrieren ließ. 

(2) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den Beginn der Schutzdauer ( §  19 
Abs. 1) zurück. 

§ 31. (3) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den Beginn der Schutzdaüer ( §  19 
Abs. 1) zurück. 

. 

§ 32. (1) Ein Unternehmer kann die Löschung einer Marke begehren, wenn 
sein Name, seine Firma oder die besondere Bezeichnung seines Unternehmens 
oder eine diesen Bezeichnungen ähnliche Bezeichnung (§ 14) ohne seine 
Zustimmung als Marke oder als Bestandteil einer Marke registriert worden ist 
(§ 1 2) und wenn die Verwendung der Marke geeignet wäre, im geschäftlichen 
Verkehr die Gefahr von Verwechslungen mit einem der vorerwähnten 
Unternehmenskennzeichen des Antragstellers hervorzurufen. 

(2) Das Löschungserkenntnis wirkt auf 'den Beginn der Schutzdauer (§ 19 
Abs. 1) zurück. 

§ 33. (1) Aus einem von Amts wegen wahrzunehmenden Grund kann die 
Löschung einer Marke. von jedermann begehrt werden. 

(2) Wird die Marke deshalb gelöscht, weil sie nicht hätte registriert werden 
dürfen, wirkt das Löschungserkenntnis auf den Beginn der Schutzdauer ( §  19 
Abs. 1) zurück. 

§ 33 a. (3) Auf einen Markengebrauch, der erst aufgenommen wurde, nachdem 
a) sich der Markeninhaber oder ein Lizenznehmer gegenüber dem 

Antragsteller auf das Markenrecht berufen hatte oder 
b) der Antragsteller den Markeninhaber oder einen Lizenznehmer auf den 

Nichtgebrauch hingewiesen hatte, 
kann sich der Markeninhaber jedoch nicht berufen, sofern der Löschungsantrag 
innerhalb von drei Monaten, nachdem es erstmals zu einer der unter lit. a oder b 
erwähnten Handlungen gekommen war, überreicht wurde. 

' 

(6) Das Löschungserkenntnis wirkt fünf Jahre, gerechnet vom Tag der 
Antragstellung an, zurüCk, jedoch höchstens bis zum Ablauf des fünften Jahres der 
Schutzdauer. 
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§ 37. Über Antr��e auf Löschung einer registrierten Marke (§§ 30 bis 33 a) und 
über Anträge auf Ubertragung (§ 30 a) entscheidet die Nichtigkeitsabteilung. 

§ 42. (1 ) Im übrigen sind, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, auf 
das Verfahren die §§ 52 bis 56 , 64 , 66 bis 7 3,79 , 82 bis 86 , 112 bis 126 , 127 Abs. 1 ,  
2 , 4 und 5, § 128 erster Satz, §§ 129 bis 133 Abs. 2 ,  §§  0'4, 1 35, 1 37 bis 145, 169 
sowie 172 a Abs. l des Patentgesetzes 1970 , BGBI. Nr. 259 , in der jeweils 
geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden; die im § 132 Abs. 1 lit. b des 
Patentgesetzes 1970 vorgesehene Verfahrensgebühr entspricht der Anmeldege
bühr (§ 18 Abs. 1 ). 

§ 60. (1) Marken von Unternehmen, die ihren Sitz im Ausland haben, genießen 
den Schutz dies,es Bundesgesetzes nur, wenn ,und solange Marken von 
Unternehmen, die ihren Sitz im Inland haben, in dem betreffenden ausländischen 
Staat nach dessen Recht den gleichen Schutz wie Marken von Unternehmen mit 
dem Sit� in dem ausländischen Staat genießen und die Gewährung gleichen 
Schutzes durch zwischenstaatliche Vereinbarungen oder durch eine vom 
Bundesminister für Handel, Gewerpe und Industrie im Bundesgesetzblatt zu 
verlautbarende Kundmachung festgestellt ist. 

§ 62. ( 3) Auf die Verbands marken finden die Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes entsprechende Anwendung, soweit nicht in den §§ 6 3  bis 68 etwas 
anderes bestimmt ist. Insbesondere treten auch die im § 4 Abs. 2 und § 31 dieses 

E n t w u r f  

§ 33 b. (1) Jedermann kann die Löschung einer Marke begehren, wenn sie nach 
dem Zeitpunkt ihrer Eintragung infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres 
Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware 
oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist. 

(2) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den Zeitpunkt zurück, für den die 
abgeschlossene Entwicklung der Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung 
(Freizeichen) nachgewiesen wurde. 

§ 33 c. (1) Jedermann kann die Löschung einer Marke begehren, wenn sie nach 
dem Zeitpunkt ihrer Eintragung infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder 
mit seiner Zustimmung für Waren oder Dienstleistungen, für die, sie eingetragen 
ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder 
die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irrezuführen. 

(2) Das LÖschungserkenntnis wirkt auf den Zeitpunkt zurück, für den die 
irreführende Benutzung der Marke nachgewiesen wurde,. 

§ 37. Über Anträge auf Löschung einer registrierten Marke (§§ 30 bis 33c) und 
über Anträge auf tJbertragung (§ 30 a) entscheidet die Nichtigkeitsabteilung. 

§ 42. (1) Im übrigen sind, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, auf 
das Verfahren die §§ 52 bis 56 , 57 b, 58 a, 58 b, 64 , 66 bis 7 3, 79 , 82 bis 86 , 112 bis 
126 , 12 7 Abs. 1 , 2 , 4 und 5, § 128 erster Satz, §§ 129 bis 1 33 Abs. 2, §§ 134 , 135, 
1 37 bis 145, 169 sowie 172 a Abs. 1 des Patentgesetzes 1970 , BGBI. Nr. 259 , in der 
jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden; die im § 1 32 Abs. 1 lit. b des 
Patentgesetzes 1970 vorgesehene Verfahrensgebühr entspricht der Anmeldege
bühr (§ 18 Abs. 1). 

§ 60. (1 ) Marken von Unternehmen, die ihren Sitz im Ausland haben, genießen 
den Schutz dieses Bundesgesetzes nur, wenn und solange Marken von 
Unternehmen, die ihren Sitz im Inland haben, in dem betreffenden ausländischen 
Staat nach dessen Recht den gleichen Schutz wie Marken von Unternehmen mit 
dem Sitz in dem ausländischen Staat genießen und die Gewährung gleichen 
Schutzes durch zwischenstaatliche Vereinbarungen oder 'durch eine vom 
Bundesminister für wirtschaftliche, Angelegenheiten im Bundesgesetzblatt zu 
verlautbarende Kundm,achung festgestellt ist. 

' 

§ 62. ( 3) Auf die Verbandsmarken finden die Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes entsprechende Anwendung, soweit nicht in den §§ 6 3  bis 68 etwas 
anderes bestimmt ist. Insbesondere treten auch die im § 4 Abs. 2 und § 31 dieses 
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Bundesgesetzes und im § 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 26. September 1923, 
BGBI. Nr. 531, gegen den unlauteren Wettbewerb zugunsten nichtregistrierter 
Zeichen vOl\gesehenen Rechtswirkungen ein, wenn ein Zeichen in den beteiligten 
Verkehrs kreisen als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen der 
Mitglieder eines Verbandes gilt. 

§ 70. (1) Durch Verordnung können Druckkostenbeiträge sowie besondere 
Gebühren für amtliche Ausfertigungen, Veröffentlichungen, Bestätigungen und 
Beglaubigungen sowie für Registerauszüge festgesetzt werden. Bei der 
Festsetzung des einzelnen Gebührensatzes, der 1 200 S nicht übersteigen darf, ist 
der für die amtliche Tätigkeit erforderliche Arbeits- und Sachaufwand zu 
berücksichtigen. Soweit die Höhe der Gebühren von der Zahl der Seiten oder 
Blätter abhängt, ist § 166 Abs. 10 des Patentgesetzes 1970, BGBI. Nr. 261, in der 
jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden. 

§ 71. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1. hinsichtlich der §§ 10, 12 bis 14, 23 und 57 der Bundesminister für Handel, 

Gewerbe und Industrie und der Bundesminister für Justiz, 
2. hinsichtlich des § 6 Abs. 2 der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 

Industrie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Auswärtige 
Angelegenheiten, 

3. hinsichtlich der §§ 51 bis 56 und des § 67 der Bundesminister für Justiz, 
4. hinsichtlich des § 70 Abs. 1 der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 

Industrie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, 
5. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Handel, 

Gewerbe und Industrie. 

§ 72. § 18 Abs. 1, 2 und 4, § 40 Abs. 1, §§ 42, 61, 69 Abs. 1, § 70 sowie die 
Überschrift des IX. Abschnittes in' der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 418/1992 treten mit Beginn des vierten auf die Kundmachung des 
Bundesgesetzes BG.BI. Nr. 418/1992 folgenden Monats in Kraft. 

E n t w u r{ 

Bundesgeset�es und im § 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb 1984, BGBL Nr. 448, in der jeweils geltenden Fassung zugunsten 
nichtregistrierter Zeichen vorgesehenen Rechtswirkungen ein, wenn ein Zeichen 
in den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren oder 
Dienstleistungen der Mitglieder eines Verbandes gilt. 

§ 70. (1) Durch Verordnung können Druckkostenbeiträge sowie besondere 
Gebühren für amtliche Ausfertigungen, Veröffentlichungen, Bestätigungen und 
Beglaubigungen sowie für Registerauszüge festgesetzt. werden. Bei der 
Festsetzung des einzelnen Gebührensatzes, der 1 200 S nicht Übersteigen darf, ist 
der für die amtliche Tätigkeit erforderliche Arbeits- und Sachaufwand zu 
berücksichtigen. Soweit die Höhe der Gebühren von der Zahl der Seiten oder 
Blätter abhängt, ist § 166 Abs. 10 des Patentgesetzes 1970, BGBI. Nr. 259, in der 
jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden. 

§ 71. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1. hinsichtlich der §§ 10, 10 a, 12 bis 14, 23 und 57 der Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten und der Bundesminister für Justiz, 
2. hinsichtlich des § 6 Abs. 2 der Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten, . 

3. hinsichtlich der §§ 51 bis 56 und des § 67 der Bundesminister für Justiz, 
4. hinsichtlich des § 70 Abs. 1 der Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, 
5. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der Bundesminister für wirtschaftli

che Angelegenheiten. 

§ 72. (1) § 18 Abs. 1, 2 und 4, § 40 Abs. 1, §§ 42, 61, 69 Abs. 1, § 70 sowie die 
Überschrift des IX. Abschnittes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nt. 418/1992 treten mit Beginn des vierten auf die Kundmachung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 418/1992 folgenden Monats in Kraft. 

(2) § 4 Abs. 1 Z 2, § § 9, 10 a, 16 Abs. 2, § 17 Abs. 4, § §  18, 22 Abs. 2 und 3, 
§ §  26, 28 Abs. 2, § §  30, 30 a, 31 Abs. 3, § §  32, 33, 33 a Abs. 3 und 6, § §  33 b, 33 c, 
37, 42, 60 Abs. l, § 62 Abs. 3, § §  70, 71 und 72 Abs.l in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL Nr .. . . /1992 treten gleichzeitig mit dem Abkommen über 
den Europäischen Wirtschaftsraum, BGBL Nr . .. ./1992, in Kraft." , 
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